
Prof. Dr. Alain Griffel Herbstsemester 2015 

Master-Prüfung 

Modul: Umweltrecht 

5. Januar 2016, 08.00–10.00 Uhr 

Musterlösung und Korrekturanleitung 

ZP = Zusatzpunkt(e) 

Aufgabe 1 26 Pt. 

a) 12 Pt. 

Einordnung: Bei der in den 1960er-Jahren, also vor dem Inkrafttreten des USG (1985) er-

stellten Kantonsstrasse handelt es sich um eine in lärmrechtlicher Hinsicht sanierungs-

bedürftige Altanlage im Sinn von Art. 20 USG, weil grossteils die IGW, zum Teil sogar die 

Alarmwerte überschritten sind. (3) 

Zu den beiden Forderungen des VCS: 

− Verkehrsverlagerung: Art. 20 USG ändert nichts daran, dass eine sanierungsbedürftige 

(alte) Strasse grundsätzlich gemäss Art. 16–18 USG zu sanieren ist. Als Sanierungs-

massnahmen in Betracht zu ziehen sind sämtliche möglichen bzw. geeigneten Mass-

nahmen an der Quelle. Hierzu kann auch eine Verkehrsverlagerung gehören, wobei ge-

nau zu prüfen wäre, ob eine solche nicht andernorts zu (unerwünschten) Lärmzunahmen 

führt. Diesfalls könnte die Eignung der Massnahme im Einzelfall in Frage gestellt sein. 

Dies ändert aber nichts daran, dass es sich um eine grundsätzlich in Betracht zu ziehende 

Sanierungsmassnahme handelt. (5) 

Fazit: Die Forderung des VCS, dies zu prüfen, ist berechtigt. (1) 

− Schallschutzfenster ab IGW-Überschreitung: Wie dargelegt handelt es sich um eine Alt-

anlage gemäss Art. 20 USG (Punkte hierzu bereits oben). Die Lärmsanierung führt kla-

rerweise nicht zu einer wesentlichen, neubauähnlichen Änderung der Strasse im Sinn 

von Art. 25 USG. In Anwendung von Art. 20 Abs. 1 USG besteht deshalb eine Pflicht 

zum Einbau von Schallschutzfenstern erst ab einer Überschreitung der Alarmwerte. (2) 

Fazit: Die Forderung des VCS ist nicht berechtigt. (1) 

b) 14 Pt. 

Der VCS ist als gesamtschweizerische Organisation, welche ideelle Zwecke verfolgt, eine 

beschwerdeberechtigte Organisation im Sinn von Art. 55 Abs. 1 und 3 USG i.V.m. dem 

Anhang der VBO (ZP). Die Festsetzung des Sanierungsprojekts stellt eine Verfügung bzw. 
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einen Sondernutzungsplan dar, der prozessual einer Verfügung im Sinn von Art. 55 Abs. 1 

USG gleichzusetzen ist (ZP). (3) 

Allerdings steht das Verbandsbeschwerderecht nur im Zusammenhang mit der Planung, 

Errichtung oder Änderung einer UVP-pflichtigen Anlage offen (Art. 55 Abs. 1 USG) (2). 

Hauptstrassen, die mit Bundesgeldern ausgebaut werden, bzw. andere Hochleistungs- und 

Hauptverkehrsstrassen stellen zwar UVP-pflichtige Anlagetypen dar (Anhang UVPV, Nrn. 

11.2 und 11.3) (2). Selbst wenn es sich bei der vorliegenden Kantonsstrasse um eine solche 

Strasse handelt (was wohl zutreffen dürfte) (1), steht vorliegend jedoch nicht die Erstellung, 

sondern die blosse Lärmsanierung der Strasse in Frage (1). Als solche wäre sie nur UVP-

pflichtig, wenn es sich um eine (wesentliche) Änderung im Sinn von Art. 2 Abs. 1 UVPV 

handeln würde (2). Dies wäre lediglich dann der Fall, wenn die Änderung wesentliche Um-

bauten, Erweiterungen oder Betriebsänderungen betrifft (lit. a) bzw. – nach der bundesge-

richtlichen Rechtsprechung – wenn die Sanierung zu einer ins Gewicht fallenden Verände-

rung der Umweltbelastung führen kann (1). Bei einer reinen Lärmsanierung wie der vorlie-

genden ist dies offenkundig nicht der Fall, weil sie lediglich eine Verringerung der Um-

weltbelastung zur Folge hat (1). (10) 

Fazit: Mangels UVP-Pflicht ist der VCS somit nicht beschwerdeberechtigt. (1) 

 

Aufgabe 2 12 Pt. 

Vgl. BGer, Urteil 1C_609/2014 vom 3. August 2015 

Der Aussenbereich der Siedlung "Elsässli" weist eine beschränkte Ausdehnung im Sinn von 

Art. 2 Abs. 1 AltlV auf (2). Aufgrund der massiven PAK-Gehalte ist der Oberboden im 

Bereich der Teerplatten belastet (1). Die Belastung mit krebserregenden Stoffen kann – im 

Sinn von Art. 32c Abs. 1 USG und Art. 2 Abs. 2 AltlV – zu schädlichen oder lästigen Ein-

wirkungen führen oder es besteht zumindest die konkrete Gefahr, dass solche Einwirkun-

gen entstehen (3). Diese Voraussetzungen des Altlastenbegriffs sind somit erfüllt. (6) 

Im Weiteren sind drei (gleichwertige) Argumentationslinien denkbar: (6) 

− Die Teerplatten waren bereits im Zeitpunkt ihrer Verlegung mit PAK belastet, weshalb 

ihre Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten war. Es handelte sich mithin um Ab-

fall im objektiven Sinn gemäss Art. 7 Abs. 6 USG. Ihre Ablagerung auf den Wegen und 

Plätzen der Siedlung führte demzufolge zu einem Ablagerungsstandort im Sinn von Art. 

2 Abs. 1 lit. a AltlV. Fazit: Es handelt sich um eine Altlast. 

− Die Teerplatten, obwohl bereits im Zeitpunkt der Verlegung mit PAK belastet und damit 

objektiver Abfall im Sinn von Art. 7 Abs. 6 USG (öffentliches Entsorgungsinteresse), 

wurden auf den Wegen und Plätzen der Siedlung nicht abgelagert, sondern als Baustoff 

verwendet (Verwertung). Demzufolge handelt es sich nicht um einen Ablagerungsstand-

ort im Sinn von Art. 2 Abs. 1 lit. a AltlV (ebensowenig um einen Betriebsstandort oder 

einen Unfallstandort im Sinn von lit. b bzw. c). Fazit: Es handelt sich nicht um einen be-

lasteten Standort im Sinn des Altlastenrechts, weil die drei Standorttypen abschliessend 

sind (Argumentation des BGer). 
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− Die Teerplatten, obwohl bereits im Zeitpunkt der Verlegung mit PAK belastet und damit 

objektiver Abfall im Sinn von Art. 7 Abs. 6 USG (öffentliches Entsorgungsinteresse), 

wurden auf den Wegen und Plätzen der Siedlung zwar nicht abgelagert, sondern als 

Baustoff verwendet (Verwertung). Es handelt sich somit nicht um einen Ablagerungs-

standort im Sinn von Art. 2 Abs. 1 lit. a AltlV, was jedoch nicht ausschlaggebend ist, 

weil die drei Standorttypen gemäss Art. 2 Abs. 1 AltlV nicht als abschliessend zu ver-

stehen sind. Entscheidend ist im vorliegenden Fall, dass die Teerplatten schon im Zeit-

punkt der Verlegung als Abfall zu qualifizieren waren (worin sich dieser Fall von den 

Asbestfällen unterscheidet [ZP]), so dass es sich um einen durch Abfälle belasteten 

Standort im Sinn von Art. 32c Abs. 1 USG und Art. 2 Abs. 1 AltlV handelt. Fazit: Es 

handelt sich um eine Altlast. 

 

Aufgabe 3 14 Pt. 

Vgl. BGer, Urteil 1A.51/2005 vom 29. November 2005 

Einordnung: In Betracht zu ziehen sind die Anwendung von Bodenschutzrecht, Altlasten-

recht und Gewässerschutzrecht: 

− Bodenschutzrecht: Es ist bereits zweifelhaft, ob dieses hier überhaupt zur Anwendung 

gelangt. Denn gemäss Art. 7 Abs. 4
bis

 Satz 2 USG gilt nur die oberste, unversiegelte 

Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können, als "Boden". Diese dürfte auf dem fragli-

chen Areal nicht mehr vorhanden sein, zumal das Recyclingmaterial laut Sachverhalt di-

rekt auf dem Untergrund angebracht wurde. Aber selbst wenn: Die allgemeinen Boden-

schutzmassnahmen gemäss Art. 33 Abs. 1 USG verweisen lediglich auf die einschlägi-

gen Vorschriften in anderen Sachbereichen; insoweit ergeben sich daraus keine selb-

ständigen Anforderungen. Der Schutz vor physikalischen Bodenbelastungen gemäss 

Art. 33 Abs. 2 USG greift hier von vornherein nicht, da eine bauliche Nutzung des Bo-

dens in Frage steht. Somit kämen allenfalls weitergehende Bodenschutzmassnahmen 

gemäss Art. 34 USG in Betracht. Dies setzt jedoch mindestens voraus, dass die Boden-

fruchtbarkeit langfristig nicht mehr gewährleistet ist (Art. 34 Abs. 1 USG), dass also die 

Richtwerte gemäss Art. 35 Abs. 2 USG überschritten sind. Hierfür ergeben sich aus dem 

Sachverhalt keine Anhaltspunkte. (4) 

(2 Pt. für Problemerkennung, 2 Pt. für Problemlösung, ZP für sehr gute Ausführungen) 

− Altlastenrecht: Der Standort weist zwar eine beschränkte Ausdehnung im Sinn von 

Art. 2 Abs. 1 AltlV auf. Hingegen geht aus dem Sachverhalt nicht hervor, dass er im 

heutigen Zeitpunkt überhaupt mit Schadstoffen belastet ist. Zudem würde eine allfällige 

Belastung nicht von – der Entsorgung zuzuführenden – Abfällen, sondern von verwerte-

ten und als Baumaterial eingesetzten Recyclingmaterialien stammen, die nicht mehr als 

Abfall im Sinn von Art. 7 Abs. 6 USG gelten; es liegt also eine Verwertung im Sinn von 

Art. 30 Abs. 2 USG und nicht eine Entsorgung im Sinn von Abs. 3 vor. Altlastenrecht 

kommt aus diesen Gründen nicht zur Anwendung. (4) 

(2 Pt. für Problemerkennung, 2 Pt. für Problemlösung, ZP für sehr gute Ausführungen) 
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− Gewässerschutzrecht: Gemäss Art. 6 Abs. 2 GSchG ist es untersagt, Stoffe, die Wasser 

verunreinigen können, ausserhalb eines Gewässers abzulagern, wenn dadurch die kon-

krete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (2). Als Verunreinigung gilt je-

de physikalische, chemische oder biologische Veränderung des Wassers (Art. 4 lit. d 

GSchG) (1). Das Verunreinigungsverbot gemäss Art. 6 GSchG bezieht sich nicht nur auf 

oberirdische, sondern auch auf unterirdische Gewässer im Sinn von Art. 4 lit. b GSchG, 

also auch auf das Grundwasser (1). Im vorliegenden Fall liegt es auf der Hand, dass 

selbst bei fachgerecht aufbereitetem Mischabbruchgranulat die konkrete Gefahr von 

Grundwasserverunreinigungen besteht, wenn es in so grossen Mengen und auf einer so 

grossen Fläche ständig durch Regenwasser ausgewaschen wird (1). Jedenfalls dann, 

wenn dies der Fall ist – was nötigenfalls gutachterlich geklärt werden müsste (ZP) –, be-

steht in Art. 6 Abs. 2 GSchG eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die angeord-

nete Massnahme. A's Auffassung ist also unzutreffend (1). (6) 

 

Aufgabe 4 18 Pt. 

a) 10 Pt. 

Die vorgesehene Klimaabgabe unterscheidet sich von der CO2-Abgabe in zweifacher Hin-

sicht: 

− Zum einen soll sie nicht nur auf Brennstoffen, sondern auch auf Treibstoffen eingeführt 

werden können (Art. 131a Abs. 1 E-BV). Demgegenüber sieht das geltende CO2-Gesetz 

(Art. 29 Abs. 1) lediglich eine Abgabe auf Brennstoffen vor. (4) 

− Zum andern sollen die Erträge gemäss Art. 131a Abs. 4 E-BV – nach einer Übergangs-

phase von maximal fünf Jahren (Art. 197 Ziff. 12 Abs. 3 E-BV) (ZP) – vollumfänglich 

an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt werden, wogegen nach geltendem 

Recht ein Drittel des Ertrages aus der CO2-Abgabe, höchstens aber Fr. 300 Mio. pro 

Jahr, zweckgebunden für Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen bei Ge-

bäuden verwendet wird (Art. 34 Abs. 1 CO2-Gesetz). Lediglich der Rest wird an die Be-

völkerung und an die Wirtschaft verteilt (Art. 36 Abs. 1 CO2-Gesetz). Die vorgesehene 

Klimaabgabe ist also eine reine Lenkungsabgabe (ZP), wogegen es sich bei der heutigen 

CO2-Abgabe teilweise um eine Förderabgabe handelt (ZP). (6) 

b) 8 Pt. 

Der Hauptunterschied besteht darin, dass es sich bei der Klimaabgabe um eine reine Len-

kungsabgabe handeln soll, welche das Verhalten lenkt, dem Gemeinwesen aber keinen Er-

trag abwirft; denn die Einnahmen sollen ja vollumfänglich rückverteilt werden. Demgegen-

über haben die Abgaben zur Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung gemäss Art. 32a 

USG primär eine Finanzierungsfunktion; sie müssen sogar die Gesamtkosten (Abs. 1: "die 

Kosten") decken (ZP). Die Verhaltenslenkung ist hier ein blosser Nebenzweck. (5) 

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass es sich bei der Klimaabgabe um eine bundes-

rechtliche (d.h. abschliessend bundesrechtlich zu regelnde) Abgabe handelt, wogegen 

Art. 32a USG den Kantonen vorschreibt, entsprechende Abgaben einzuführen. Die Kantone 
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verfügen deshalb in Bezug auf die Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung über einen 

beträchtlichen Regelungsspielraum. (3) 
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